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Als Ersatzlösung für die Europäische Verfassung soll 
am 1. Januar 2009 der Vertrag von Lissabon in Kraft 
treten. In den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union finden während des Jahres 2008 die Debatten 
über die Ratifizierung dieses neuen Europa-Vertrages 
statt.

Mit dem neuen Europa-Vertrag kommt die euro-
päische Einigung einen großen Schritt voran. Die 
Europäische Union wird demokratischer und hand-
lungsfähiger. Wir erleben einen doppelten Fortschritt: 
zum einen vom Europa der Staaten hin zu einem 
Europa der Bürger und zum anderen von einer reinen 
Wirtschaftsunion zu einer politischen Union. Mit dem 
Lissabon-Vertrag ist das Ende der europäischen Eini-
gungsgeschichte zwar noch nicht erreicht. Aber mit 
dem Grundlagenvertrag kann Europa die Herausfor-
derungen des 21. Jahrhunderts besser bewältigen, 
von der Sicherung der Energieversorgung und dem 
Klimaschutz bis zur Verbesserung der inneren und 
äußeren Sicherheit in Europa.

In manchen Debatten wird der Eindruck erweckt, 
dass durch den Vertrag von Lissabon ein Verlust ent-
steht, sei es an nationaler Souveränität, an regionaler 
Identität oder sogar an demokratischer Beteiligung. 
Das Gegenteil ist richtig. Der neue Europa-Vertrag 
kennt viele Gewinner. Zum ersten Mal ist es gelungen, 
von der kommunalen bis zur europäischen Ebene ein 
ausgewogenes System der Regierungsführung zu ver-
ankern. Neben den verschiedenen staatlichen Ebenen 
werden insbesondere die Bürgerinnen und Bürger wie 
auch die organisierte Bürgergesellschaft erheblich in 
ihren Rechten und Mitwirkungsmöglichkeiten ge-
stärkt.

Die Bürgerinnen und Bürger 
als Gewinner

Mit der 1. Charta der Europäischen Bürgerrechte 
wird der weltweit umfassendste und modernste 
Katalog von Rechten und Freiheiten in dem neuen 
Europa-Vertrag verankert. Zum ersten Mal stehen 
in einem Grundrechtskatalog die sozialen und wirt-
schaftlichen Rechte der Menschen gleichberechtigt 
neben den klassischen Freiheitsrechten. Diese 
Rechte können vor dem Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) in Luxemburg eingeklagt werden. Über die 
einklagbaren Grundrechte hinaus enthält die 
Charta auch eine Vielzahl von »Staatszielen«, vom 
Schutz der Kinder bis zum Recht auf ein würde-
volles Leben im Alter. Die Grundrechtecharta ist die 
»Seele« des neuen Europavertrages. In ihr sind die 
Werte und Ziele für die Bewahrung und die 

Modernisierung des Europäischen Sozialmodells 
niedergelegt1.
Mit dem Lissabon-Vertrag werden die Bürgerinnen 2. 
und Bürger erstmals direkt auf die Politikgestaltung 
in Brüssel einwirken können. Durch das »Euro-
päische Bürgerbegehren« (Art. 11) wird ein Ins-
trument der direkten Demokratie in die Europa-
politik eingeführt. Sobald mehr als eine Million 
europäische Bürger durch ihre Unterschrift ein po-
litisches Anliegen unterstützen, muss die Europä-
ische Kommission dieses in die politische Agenda 
aufnehmen. Das Europäische Bürgerbegehren wird 
sich als ein sehr dynamisches Bindeglied für die 
Menschen von Polen bis Portugal erweisen. Es wird 
vor allem ein Europa »von unten« ermöglichen. Die 
EU ist damit fortschrittlicher als so mancher Mit-
gliedstaat, in dem es keinerlei Elemente der direk-
ten Demokratie gibt.
Mit dem neuen Europa-Vertrag bekommen die 3. 
Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal entschei-
denden Einfluss auf die Wahl des »Regierungs-
chefs« der EU, den Präsidenten der Europäischen 
Kommission, der Chef der europäischen Exekutive 
ist. Dieser wird in Zukunft vom Europäischen Par-
lament gewählt. Dabei muss das Ergebnis der 
Europawahlen berücksichtigt werden. Die Wahlen 
zum Europäischen Parlament im Juni 2009 bekom-
men damit eine neue Bedeutung. Die Bürgerinnen 
und Bürger entscheiden letztlich, in welche poli-
tische Richtung sich die Europäische Union weiter-
entwickeln soll.

Wünschenswert und sogar notwendig ist jetzt, 
dass die europäischen Parteifamilien vor den Euro-
pawahlen geeignete Spitzenkandidatinnen und 
Spitzenkandidaten für das Amt des Kommissions-
präsidenten aufstellen. Die Bürgerinnen und Bür-
ger können dadurch zum ersten Mal zwischen 
verschiedenen Personen und somit auch zwischen 
verschiedenen konkreten Programmen für die fünf-
jährige Legislaturperiode wählen. Die Europäische 
Union wird damit bürgernäher und auch trans-
parenter.
Mit dem Vertrag von Lissabon bekommt die Euro-4. 
päische Union neue Kompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten in der Energiepolitik, im 
Umweltschutz, in der inneren Sicherheit sowie in 
dem gemeinsamen Auftreten der EU nach außen. 

1 Ein Wermutstropfen ist das »Opt Out« von Großbritannien 
und Polen aus der Grundrechtecharta. Zwar werden die 
Menschen in diesen beiden EU-Mitgliedsländern nicht 
schutzlos sein. Die Ausstiegsklauseln bringen jedoch eine 
große Unsicherheit im Inneren der EU und sie schwächen 
das geschlossene Auftreten der EU nach außen, z. B. im 
Grundrechtedialog mit Ländern wie China oder Russland.

Jo Leinen ist Mitglied 
des Europäischen 
Parlaments und Vor-
sitzender des Konstitu-
tionellen Ausschusses.
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Aus langjährigen Umfragen von EUROBAROMETER 
wissen wir, dass diese Bereiche für die Bürgerinnen 
und Bürger besonders wichtig sind.

Zum ersten Mal erhält die Europäische Union 
eine Zuständigkeit für Energiepolitik. Größere Ener-
giesicherheit, mehr Energieeffizienz und der Aus-
bau der erneuerbaren Energien werden die Leit-
linien der europäischen Energiepolitik in den nächs-
ten Jahren sein.

Mit dem Übergang von der Einstimmigkeit zur 
Mehrheitsabstimmung in weiten Teilen der Innen- 
und Justizpolitik wird die EU den Kampf gegen 
Terrorismus und Kriminalität besser und schneller 
vorantreiben können. Jetzt gibt es auch eine rea-
listische Chance für eine europäische Asyl- und Ein-
wanderungspolitik, die seit Jahren blockiert ist. Er-
möglicht wird auch eine größere Annäherung im 
Zivil- und Personenstandsrecht. Eheschließungen 
und etwaige Trennungen über nationale Grenzen 
hinweg können schneller geregelt werden. Die da-
mit verbundenen Rechte der Kinder werden ge-
stärkt.

Der Vertrag von Lissabon stärkt auch die soziale 
Dimension der EU. Soziale Belange werden den 
wirtschaftlichen Zielen gleichgestellt. Der Kampf 
gegen Armut und Ausgrenzung, die Vollbeschäfti-
gung und Gleichstellung von Männern und Frauen 
sowie das Verbot der Diskriminierung werden zu 
Zielen der Europäischen Union.

Neu ist die europäische Zuständigkeit für die 
Raumfahrtpolitik. Der Weltraum ist heute schon 
eine wichtige Ressource. Nach langen Ausein-
andersetzungen zwischen den Mitgliedstaaten 
konnte das Satelliten-Projekt Galileo in letzter 
Minute unter Führung der EU gesichert werden. 
Die Bürgerinnen und Bürger werden von wichti-
gen Anwendungen dieses europäischen Satelliten-
systems profitieren: genaue und weitgehend stö-
rungsfreie Naviga tionssysteme, bessere Wettervor-
hersagen und neue Methoden für die Sicherheit im 
Straßen-, Schiffs- und Flugverkehr.

Der Lissabon-Vertrag stärkt Europa und verbes-
sert damit auch die Lebensqualität der Menschen 
auf diesem Kontinent.

Die Parlamente als Gewinner

Die von den Unionsbürgern gewählten Parlamente in 
der EU gehören ebenfalls zu den Gewinnern des 
neuen Europa-Vertrages. In Art. 10 des Vertrages 
heißt es erstmals: »Die Arbeitsweise der Union beruht 
auf der repräsentativen Demokratie«.

Die 1. nationalen Parlamente bekommen mehr 
Verantwortung und Mitwirkungsmöglichkeiten. 
Alle neuen Gesetzesinitiativen werden unmittelbar 
von der Europäischen Kommission den nationalen 
Parlamenten zugeleitet. Der Informationsfluss zwi-
schen europäischer und nationaler Ebene wird hier-
durch erheblich beschleunigt und verbessert. Die 
nationalen Parlamente haben die Möglichkeit, im 
Rahmen des sogenannten »Frühwarnsystems«, 
binnen acht Wochen Einspruch gegen eine euro-
päische Gesetzgebungsinitiative einzulegen. Sie 
können die gelbe, die orange oder gar die rote 
Karte zücken, wenn ein Vorschlag dem Subsidiari-
tätsprinzip widerspricht. Nach dem Subsidiaritäts-
prinzip wird die Europäische Union nur in Berei-
chen tätig, die nicht besser auf nationaler oder 
kommunaler Ebene geregelt werden können:

gelbe Karte: �  wenn ein Drittel der nationalen 
Parlamente einen Verstoß gegen das Prinzip der 
Subsidiarität feststellt, ist die Kommission auf-
gefordert, den Vorschlag zu überdenken, muss 
ihn aber nicht zwangsläufig verändern.
orange Karte:  � wenn die Hälfte der nationalen 
Parlamente Einspruch erhebt, muss die Kommis-
sion begründen, warum sie keinen neuen Vor-
schlag vorlegt. In diesem Fall kann die Gesetzes-
initiative der Kommission mit 55 % der Stimmen 
im Ministerrat oder mit einfacher Mehrheit im 
Europäischen Parlament abgelehnt werden.
rote Karte: �  Neben dem Einspruch im Rahmen 
des Frühwarnsystems haben die nationalen Par-
lamente auch die Möglichkeit, über ihre Regie-
rungen vor dem Europäischen Gerichtshof, eine 
Subsidiaritätsklage einzubringen. Eine Gesetzes-
initiative der EU-Kommission muss zurückge-
zogen werden, wenn der EuGH entscheidet, sie 
verstoße gegen das Prinzip der Subsidiarität.

Darüber hinaus organisieren die nationalen Par-
lamente zusammen mit dem Europäischen Parla-
ment die politische Kontrolle über EUROPOL (Euro-
päisches Polizeiamt) und EUROJUST (Europäische 
Einheit für justizielle Zusammenarbeit) und betei-
ligen sich an der Bewertung der Unionspolitiken im 
Bereich des Raums der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts (Art. 12).
Das 2. Europäische Parlament als einzige direkt von 
den Bürgerinnen und Bürgern gewählte europä-
ische Institution wird in seinen Kompetenzen und 
Mitspracherechten durch den Vertrag von Lissabon 
gestärkt. Der neue Vertrag ist ein bedeutender 
Schritt auf dem Weg zu einer parlamentarischen 
Demokratie auf europäischer Ebene. Insbesondere 
bei der Gesetzgebung, beim Haushaltsrecht und 



Internationale Politikanalyse 3

bei der Kontrolle der europäischen Exekutive ge-
winnt das EP an Bedeutung:

EU-Gesetze werden in Zukunft zu 95 % gleich- �
berechtigt vom Europäischen Parlament und 
dem Ministerrat entschieden. In diesem Zwei-
kammer-System auf EU-Ebene repräsentiert das 
Parlament die Interessen der Bürger, der Minis-
terrat die der Staaten. Neu ist die Mitentschei-
dung insbesondere bei der gesamten Agrarpo-
litik, weiten Teilen der Innen- und Justizpolitik, 
in der Energiepolitik, beim Katastrophenschutz 
und bei humanitärer Hilfe.

Insbesondere in der Innen- und Justizpolitik 
wird das Europäische Parlament neue Mitwir-
kungsmöglichkeiten erhalten, so z. B. bei der 
Kriminalitäts- und Terrorismusbekämpfung, in 
Fragen des Grenzschutzes und der Einwande-
rungspolitik wie auch bei der Kontrolle der 
europäischen Polizei- und Justizbehörden 
EUROPOL und EUROJUST. Das Parlament hat 
sich bereits in der Vergangenheit für eine Ba-
lance zwischen den Bedürfnissen der Sicherheit 
auf der einen Seite und den Freiheitsrechten der 
Menschen auf der anderen Seite eingesetzt. Ins-
besondere der Schutz der Grundrechte sowie 
der Schutz der persönlichen Daten sind für das 
EP von großer Bedeutung.
Das Europäische Parlament wird auch bei der  �
europäischen Außen- und Sicherheitspolitik 
mehr Mitsprache erhalten. Der neu geschaffene 
Europäische Außenminister, der offiziell »Hoher 
Vertreter für die Außen- und Sicherheitspolitik« 
heißt, ist gleichzeitig Vizepräsident der Europä-
ischen Kommission. Damit ist er in seiner Arbeit 
gegenüber dem Europäischen Parlament verant-
wortlich, muss dort Rede und Antwort stehen 
und kann notfalls auch durch einen Misstrau-
ensantrag entlassen werden. Zum Aufbau des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes, sozusagen 
der »EU-Botschaften« in der ganzen Welt, muss 
das Europäische Parlament gehört werden. Zu-
sammen mit den nationalen Parlamenten wird 
das EP darüber hinaus die parlamentarische 
Kontrolle der EU-Verteidigungspolitik und EU-
Militärmissionen gewährleisten.
Deutlich ausgeweitet werden die Budgetrechte  �
des Europäischen Parlaments. In Zukunft hat das 
EP die Mitentscheidung über alle Ausgaben der 
EU. Die frühere Unterscheidung zwischen obli-
gatorischen und freiwilligen Ausgaben wird auf-
gehoben. Diese neue Mitentscheidung ist be-
deutsam für die Agrarpolitik, die den größten 
Budgetposten darstellt. Durch die Kontrolle der 
Finanzströme hat das EP auch Einfluss auf die 

Rolle Europas in der Welt. Die zivilen Auslands-
missionen wie auch die Auslandshilfe der EU 
werden durch die europäische Bürgerkammer 
kontrolliert.
Mit dem Vertrag von Lissabon wird das Euro- �
päische Parlament in Zukunft den Präsidenten 
der Europäischen Kommission wählen. Der 
Europäische Rat muss dem Parlament einen Per-
sonalvorschlag machen, der die Ergebnisse der 
Europawahlen berücksichtigt. Der Chefposten 
in der Europäischen Exekutive wird damit vom 
Wählerwillen und den daraus gebildeten Mehr-
heiten im Europäischen Parlament abhängen. 
Dies ist ein wichtiger Fortschritt für die Persona-
lisierung wie auch die Politisierung der Europa-
politik und die Verwirklichung der Europäischen 
Demokratie.

Die Zivilgesellschaft als Gewinner

Der Vertrag von Lissabon verankert den Grundsatz der 
partizipativen Demokratie auf EU-Ebene. »Alle Bürge-
rinnen und Bürger haben das Recht, am demokra-
tischen Leben der Union teilzunehmen. Die Entschei-
dungen werden so offen und bürgernah wie möglich 
getroffen.« (Art. 10). Neben dem »Sozialen Dialog« 
der Tarifparteien wird jetzt auch ein »Ziviler Dialog« 
mit den repräsentativen Verbänden der Bürgergesell-
schaft eingeführt.

Zu allen Gesetzesvorschlägen und sonstigen Initia-
tiven müssen Anhörungen mit den Betroffenen und 
ihren Verbänden durchgeführt werden. Zivilgesell-
schaftliche Organisationen, die die Interessen von 
vielen tausend Bürgern repräsentieren, werden zu ei-
nem offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog 
eingeladen. In Zukunft werden die Positionen von Or-
ganisationen wie Amnesty International, Greenpeace, 
Verbraucherverbänden oder Sozialorganisationen bei 
europäischen Gesetzesvorhaben stärker berücksich-
tigt.

Bedeutend hierfür ist auch die neue Transparenz-
initiative zur Offenlegung der Lobbytätigkeit bei den 
EU-Institutionen. In Zukunft soll es ein öffentliches 
Register geben, in das sich alle Lobbyisten eintragen 
und in dem Art und Ausmaß der Lobbytätigkeit dar-
gestellt werden müssen.

Nicht-Regierungsorganisationen werden darüber 
hinaus das bereits erwähnte Europäische Bürgerbe-
gehren nutzen, um ihren Forderungen Nachdruck zu 
verleihen. Für die Koordinierung des zivilen Dialogs 
wird insbesondere der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (WSA) eine größere Rolle spielen. Im Vorgriff 
auf den neuen Vertrag hat das Europäische Parlament 
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einen Dialog mit der Zivilgesellschaft in der EU durch-
geführt. Etwa 500 Vertreter von Nicht-Regierungsor-
ganisationen haben mit den Abgeordneten in einer 
»Agora« über die Zukunft Europas diskutiert.

Die Kommunen und Regionen 
als Gewinner

Mit dem Vertrag von Lissabon wird die Rolle von Kom-
munen und Regionen in Europa gestärkt. Erstmals 
wird das Recht der kommunalen Selbstverwaltung 
durch den Europa-Vertrag garantiert (Art. 4). Die 
Wahrung der kulturellen Identität der Regionen in der 
EU gehört ebenfalls zu den Zielen des Lissabon-
Vertrages.

Die Kommunen und Regionen werden in die Sub-
sidiaritätsprüfung einbezogen. Die Möglichkeit, eine 
gelbe oder orange Karte gegenüber einem Gesetzes-
vorschlag aus Brüssel zu zeigen, hat neben dem deut-
schen Bundestag auch der Bundesrat. Dies bedeutet 
eine weitere Stärkung der Bundesländer. Der Aus-
schuss der Regionen (AdR), in dem alle deutschen 
Bundesländer und die kommunalen Spitzenverbände 
vertreten sind, wird ebenfalls in seinen Rechten der 
Information und der Konsultation gestärkt. Der AdR 
erhält zudem die Möglichkeit, wegen eines Subsidia-
ritätsverstoßes vor dem Europäischen Gerichtshof zu 
klagen (Art. 8 des Protokolls über die Anwendung der 
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismä-
ßigkeit).

Bedeutend für die Kommunen und die Länder ist 
zudem die Verpflichtung, für alle EU-Maßnahmen 
eine Folgenabschätzung vorzunehmen, mit der die 
administrativen und finanziellen Folgen eines europä-
ischen Gesetzes für die kommunale und regionale 
Ebene dargestellt werden müssen. Darüber hinaus 
wird in einem Protokoll zum Lissabon-Vertrag das 
Recht der Kommunen der eigenverantwortlichen Er-
bringung von Leistungen der Daseinsvorsorge garan-
tiert (Protokoll über Dienste von allgemeinem Inter-
esse). Etliche öffentliche Dienstleistungen im Bereich 
Bildung, Kultur, Gesundheit und soziale Leistungen 
werden nicht mehr automatisch dem Wettbewerbs-
regime in der EU unterworfen. Das europäische Ge-
sellschaftsmodell – das unter anderem dafür steht, 
dass öffentliche Dienstleistungen für alle Menschen 
zugänglich sind und zu vertretbaren Preisen ange-
boten werden – wird durch den Lissabon-Vertrag ge-
schützt.

Im Sinne der Kommunen und Regionen ist auch 
das Ziel des »territorialen Zusammenhaltes in der EU« 
(Art. 3). Damit werden die EU und die Mitgliedstaaten 
in die Pflicht genommen, ein Auseinanderdriften von 

reichen Regionen in den europäischen Ballungszent-
ren sowie strukturschwachen Regionen zu verhin-
dern. Das Prinzip des »wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhaltes in der EU« ist auch die Grundlage 
für die EU-Sozialfonds und den EU-Regionalfond, 
durch den vor Ort viele Menschen und Unternehmen 
profitieren.

Die Nationalstaaten als Gewinner

Im neuen Europa-Vertrag wird stärker als je eine klare 
Kompetenzabgrenzung zwischen der europäischen 
und der nationalen Ebene vorgenommen. Erstmals 
werden die ausschließlichen Kompetenzen, die geteil-
ten Kompetenzen zwischen der EU und den National-
staaten und Politikbereiche, in denen die EU ergän-
zende Maßnahmen beschließen kann, in den Verträ-
gen aufgelistet. Alle der EU nicht übertragenen 
Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten 
(Art. 2 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU). 
Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedstaaten 
und ihre jeweilige nationale Identität. Nach dem 
Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung kann 
die Union nur innerhalb der Grenzen der Zuständig-
keit tätig werden, die die Mitgliedstaaten ihr in den 
Verträgen übertragen haben (Art. 2 des Vertrages 
über die Arbeitsweise der EU).

Neben einer klaren Kompetenzabgrenzung gewin-
nen die Mitgliedstaaten auch durch die Stärkung des 
Ministerrates und die Einrichtung des Europäischen 
Rates der Staats- und Regierungschefs als einer neuen 
Institution. In Zukunft werden die Mitgliedstaaten 
durch zwei EU-Organe vertreten: den Ministerrat, der 
in seinen jeweiligen Formationen die nationalen Fach-
minister zusammenbringt (Art. 16). Der Ministerrat 
wird gemeinsam mit dem Europäischen Parlament als 
Gesetzgeber tätig und übt gemeinsam mit ihm die 
Haushaltsbefugnisse aus. Hinzu kommt jetzt auch der 
Europäische Rat als neue Institution mit einem ge-
wählten Präsidenten (Art. 15). Dieser Europäische Rat 
soll der Europäischen Union die erforderlichen Im-
pulse für ihre Weiterentwicklung geben und soll die 
Prioritäten wie auch die politischen Zielvorstellungen 
für Europa festlegen.

Ein Gewinn für die Mitgliedstaaten ist auch der 
Übergang von der Einstimmigkeit zur qualifizierten 
Mehrheit in den meisten Politikbereichen. Blockaden 
eines einzelnen Mitgliedstaates zu Lasten der 26 an-
deren Länder sind in diesen Fällen nicht mehr möglich. 
Entscheidungen können schneller getroffen werden 
und bleiben nicht mehr auf einen Minimalkonsens 
beschränkt.
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Europa als Gewinner

Der Vertrag von Lissabon ist eine wichtige Etappe auf 
dem Weg zur europäischen Einheit. Dieser neue 
Europa-Vertrag stärkt die EU nach innen wie nach 
außen.

Europa steht im 21. Jahrhundert vor einer Vielzahl 
von neuen Herausforderungen: Energieknappheit, Kli-
mawandel, internationaler Terrorismus und Krimina-
lität, Krisenherde in der Nachbarschaft der EU, ver-
schärfter wirtschaftlicher Wettbewerb, insbesondere 
mit China und Indien, sowie der demografische Wan-
del und die Alterung des gesamten Kontinents.

Der neue Europa-Vertrag ist der Abschluss einer 
Reformdebatte, die seit den frühen neunziger Jahren 
andauert. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs und des 
Kommunismus wurde deutlich, dass die EU etliche 
neue Mitgliedstaaten aufnehmen würde. Die Institu-
tionen und Entscheidungsverfahren wurden ursprüng-
lich für die sechs Gründerstaaten entworfen und 
mussten angepasst werden. Mit dem Vertrag von 
Amsterdam des Jahres 1999 konnten einige Fort-
schritte erzielt werden, aber ein wirklicher Durchbruch 
war nicht möglich. Der Vertrag von Nizza aus dem 
Jahre 2003 war eher eine Enttäuschung als ein gelun-
gener Schritt nach vorne. Erst durch die Erklärung von 
Laeken und die Einberufung eines Verfassungskon-
vents kam ein neuer Schub in die Debatte um die Zu-
kunft der EU. Zwar scheiterte der Verfassungsvertrag 
bei der Ratifizierung in den Mitgliedstaaten, aber die 
wichtigsten Inhalte konnten in den neuen Vertrag von 
Lissabon gerettet werden. Die Europäische Union wird 
durch den Lissabon-Vertrag demokratischer und 
handlungsfähiger.

Die neuen Zuständigkeiten für Energiepolitik, Kli-
maschutz, Weltraumpolitik, Gesundheitsschutz, Kata-
strophenschutz sowie Tourismus und Sport geben ei-
nen gemeinsamen Handlungsrahmen für die Lösung 
großer Aufgaben. Bedeutend ist der Erwerb einer 
Rechtspersönlichkeit der Europäischen Union und 
die Überwindung der Aufteilung zwischen EU und 
EG. Europa ist jetzt aus einem Guss und kann sowohl 
nach innen als auch nach außen auftreten und inter-
nationale Verträge schließen.

Für das Wirken nach innen ist die Auflösung des 
ehemaligen dritten Pfeilers der Innen- und Justizpoli-
tik von bahnbrechender Bedeutung. In diesem für die 
Bürger so wichtigen Sektor wird in Zukunft nach der 
Gemeinschaftsmethode verfahren: Gesetze werden 
von der Kommission initiiert und vom Europäischen 
Parlament sowie dem Ministerrat beschlossen. Sowohl 
die Freiheiten innerhalb der EU als auch die innere 
Sicherheit werden dadurch erheblich verbessert.

Der Vertrag von Lissabon bringt einen großen 
Schub für das gemeinsame Auftreten Europas in der 
Welt. Gewinnen wird Europa durch das neue Amt des 
Außenministers, auch wenn sich dieser »Hoher Ver-
treter für Außen- und Sicherheitspolitik« nennen 
muss. Durch seine Doppelfunktion als Vizepräsident 
der Europäischen Kommission und Vorsitzender des 
Rates der Außenminister, schlägt er die Brücke zu ei-
ner einheitlichen und kohärenten Außenvertretung 
der EU in der Welt. Bei seiner Arbeit wird der Außen-
minister durch einen Europäischen Auswärtigen 
Dienst unterstützt. In diesem »Diplomatischen Dienst« 
der EU werden sowohl Mitarbeiter der Kommission, 
des Rates und der Mitgliedstaaten zusammenarbei-
ten. Die verschiedenen Außenbeziehungen der EU, 
Handelspolitik und Hilfsprojekte, Entwicklungspolitik 
und Diplomatie können auf einen Nenner gebracht 
werden. Auch die europäische Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik wird mit dem Vertrag von Lissabon 
zu einem »integralen Bestandteil« der EU-Politik 
(Art. 21–46). Auf diese Weise kann die Europäische 
Union bei Missionen zur Friedenssicherung, Konflikt-
verhütung und Stärkung der internationalen Sicher-
heit tätig werden. Ziel ist die schrittweise Festlegung 
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik.

Die EU als Schicksalsgemeinschaft wird sichtbar bei 
der Solidaritätsklausel und dem Beistandspakt. Im 
Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsge-
biet eines Mitgliedstaates schulden ihm die anderen 
Mitgliedstaaten Unterstützung. In Art. 222 des Ver-
trages über die Arbeitsweise der Union heißt es: »Die 
Union und ihre Mitgliedstaaten handeln gemeinsam 
im Geiste der Solidarität, wenn ein Mitgliedstaat von 
einem Terroranschlag, einer Naturkatastrophe oder 
einer vom Menschen verursachten Katastrophe be-
troffen ist.«

Die Europäische Union ist der erste Versuch, die 
Völker und Staaten des Kontinents freiwillig und fried-
lich zu einen. In der Geschichte hat es mehrere Ver-
suche gegeben, dies mit Gewalt und Unterdrückung 
durchzusetzen. Solche Versuche sind immer geschei-
tert. Der freiwillige Charakter der Mitgliedschaft in der 
Europäischen Union wird durch die neue Austritts-
klausel unterstrichen (Art. 50). Ein Mitgliedstaat kann 
beschließen, aus der Union auszutreten. In diesem Fall 
muss mit den anderen Partnern ein Austrittsabkom-
men vereinbart werden.

In einer immer enger werdenden Welt mit immer 
größeren Problemen ist nicht zu erwarten, dass die 
relativ kleinen europäischen Nationalstaaten ihre Zu-
kunft alleine bewältigen können.

Mit dem Vertrag von Lissabon vertieft die EU ein 
Modell der Zusammenarbeit und der Integration von 
Staaten und Völkern, das weltweit Aufmerksamkeit 
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und Beachtung findet. Gelingt die regionale Integra-
tion in Europa, könnten zukünftig Zusammenschlüsse 
auch in anderen Erdteilen folgen. So haben die 
53 Staaten in Afrika im Jahre 2002 beschlossen, eine 
Afrikanische Union (AU) mit dem Sitz der Institutionen 
in Addis Abbeba/Äthiopien zu gründen. Ähnliche Ver-
suche gibt es in Lateinamerika und in Asien.

»Einheit in Vielfalt« ist das Motto der Europäischen 
Integration. Bei Wahrung der nationalen und regio-
nalen Identität ist die europäische Zusammenarbeit 
zur Lösung großer Probleme ein historisches Projekt, 
von dem alle profitieren.
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Die Gewinner des neuen 
Europa-Vertrages

Der Vertrag von Lissabon kennt viele Gewinner. Die Bürger werden  
durch das europäische Bürgerbegehren direkt an der Politikgestaltung 
beteiligt, die nationalen Parlamente erhalten mehr Mitwirkungsmöglich-
keiten und das EU-Parlament wird in seinen Kompetenzen gestärkt.

Die Charta der Europäischen Bürgerrechte ist die »Seele« des neuen  
Vertrages. In ihr werden neben den klassischen Freiheitsrechten, auch die 
sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Bürgerinnen und Bürger festge-
schrieben.

Das Auftreten der EU nach außen wird durch den Vertrag von Lissabon  
einheitlicher und kohärenter. Die verschiedenen Außenbeziehungen der 
EU, Handelspolitik und Hilfsprojekte, Entwicklungspolitik und Diplomatie 
können auf einen Nenner gebracht werden.

Die europäische Innenpolitik wird durch die Auflösung des ehemaligen  
dritten Pfeilers, der Innen- und Justizpolitik, neu geordnet. Freiheit und 
Innere Sicherheit können europaweit einheitlich gestärkt werden.

Das Motto der europäischen Integration »Einheit in Vielfalt« wird durch  
den Lissabonner Vertrag gestärkt. Die EU vertieft damit ihr weltweit be-
achtetes Projekt der Zusammenarbeit und Integration von Staaten und 
Völkern.
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